
 

 

Hundesteuer 
An- und Abmeldung 

 
  
  

  

  
  
  

   
 Bürgermeisteramt Schlierbach 
 Steueramt  
 Hölzerstraße 1 
 73278 Schlierbach 
  

  
 
Beginn der Steuerpflicht: 
 
Die Steuerpflicht beginnt am ersten Tag des auf den Beginn des Haltens folgenden 
Kalendermonats, frühestens mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate 
alt wird. Beginnt die Hundehaltung bereits am 1. Tag eines Kalendermonats, so beginnt auch 
die Steuerpflicht mit diesem Tag. 
 
Ende der Steuerpflicht: 
 
Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet 
wird. 
 
Hunderasse:       Alter: 
 
Ich mache nach den Vorschriften der Hundesteuersatzung der Gemeinde Schlierbach folgende Angaben über 
meine Hundehaltung in der Gemeinde: 
 
Anzahl: Art der Hundehaltung: ab (Datum): Anmeldung: Abmeldung: 
 
 
 
 
Grund für eine Abmeldung: 
 
 

 Abbuchungsermächtigung  Rückerstattung  
(nur bei Abmeldung, wenn Steuer 
bereits bezahlt ist)  
 

Name, Vorname  
PLZ, Wohnort  
Straße, Hausnummer  
Kontonummer*   
Bank*  
(*nur erforderlich bei Abbuchung oder Rückerstattung) 
 
 
 
Schlierbach, den      Unterschrift 


